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Grosser Rat

Beteiligung des Kantons an der finanziellen Sanierung der HTM-Immobilien AG (B17/2006-2007, S. 1919)
P R O T O K O L L

der Sitzungen der Kommission für Bildung und Kultur
Datum:
Mittwoch, 24. Januar 2007, 8.30 – 16.35 Uhr

Mittwoch, 21. Februar 2007, 8.30 – 16.50 Uhr


Donnerstag, 22. März 2007, 8.30 – 16.45 Uhr


Mittwoch, 23. Mai 2007, 8.30 – 10.30 Uhr

Ort:
Sitzungszimmer 2/4, Grossratsgebäude, Chur

Schulhotel Passugg, Passugg

Sitzungszimmer 3, Grossratsgebäude, Chur


Schulungsraum, Grossratsgebäude, Chur
Präsenz:
Claus (Präsident), Baselgia-Brunner, Berther (Disentis), Bezzola (Samedan), Casparis-Nigg, Casty, Caviezel-Sutter (Thusis), Dermont, Florin-Caluori, Krättli-Lori, Mani-Heldstab

Jenal (Protokoll)


RR Lardi (Vorsteher EKUD), Laim (DS EKUD), Märchy (Amt für Höhere Bildung), Michel (Amt für Höhere Bildung), Wiesendanger (Amt für Berufsbildung), Brasser (Finanzsekretär DFG)

entschuldigt: RR Lardi, DS Laim (24.1.2007)




Berther (Disentis) (24.1/21.2./23.5.2007)

In den Ausstand getreten: Casty

I. Eintreten

Eintreten ist unbestritten und somit beschlossen.
Vorbemerkungen

Zur Behandlung des Geschäftes wurde seitens der Geschäftsprüfungskommission (GPK) ein Mitbericht verfasst, welcher sich auf die finanztechnischen Fragen und die Behandlung des Geschäftes als Nachtragskredit bezog. Darin wurde explizit festgehalten, dass der Grosse Rat zuständig ist für den strategischen Entscheid, d.h. für die Frage, ob sich der Kanton an der finanziellen Sanierung der HTM-Immobilien AG beteiligen soll oder nicht.
Die Kommission für Bildung und Kultur (KBK) hat in mehreren Sitzungen die bildungspolitischen Fragen und das Sanierungskonzept beurteilt. Zur Beurteilung der finanztechnischen Fragen hat die KBK eine externe Begutachtung des Sanierungskonzeptes verlangt. Das entsprechende umfangreiche Gutachten der PricewaterhouseCoopers AG vom 14.5.2007 (HTM-Immobilien AG Chur; Begutachtung Sanierungskonzept) stand der KBK bei der Beratung der Vorlage zur Verfügung. Die skizzierte Sanierung wird darin als machbar und das Sanierungskonzept als geeignet bezeichnet. Die Regierung stellt zuhanden der KBK fest, dass sie gewillt ist, die Umsetzungsvorgaben einzuhalten und ein effizientes Controlling durchzuführen. Die von der KBK geforderten Vorverträge zwischen der Regierung und der HTM-Immobilien AG / SSTH AG liegen vor. Darin wird eine mindestens zehnjährige Schulführungspflicht am Standort Passugg und eine grundpfandrechtliche Sicherung des Darlehens sichergestellt. Das Darlehen ist zinslos und gilt nach einer Frist von zehn Jahren als amortisiert. 
Aufgrund der eingehenden Prüfung der Botschaft und der ergänzenden Unterlagen ist die KBK zum Schluss gelangt, dass die Sanierung der HTM-Immobilien AG und das Sanierungskonzept einen langfristigen Weiterbestand der geführten Schulen am Standort Passugg sicherstellen sollte. 
II. Detailberatung

1. Der Kanton beteiligt sich an der Sanierung der HTM-Immobilien AG mit einem Betrag von maximal 4 Mio. Franken
Gemäss Botschaft 

2. Die kantonale Beteiligung setzt voraus, dass Kapitalgeber insgesamt auf Darlehensforderungen gegenüber der HTM-Immobilien AG in mindestens gleichem Umfang verzichten.
Gemäss Botschaft 

3. Die Regierung wird ermächtigt, die Konditionen für die Beteiligung des Kantons mit der HTM-Immobilien AG auszuhandeln und die entsprechenden Verträge zu unterzeichnen.
Gemäss Botschaft 

4. Der Beschluss gemäss Ziffer 2 unterliegt dem fakultativen Finanzreferendum. 
Gemäss Botschaft
23.5.2007/AJ

